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Umbau des Bahnknotens Stuttgart (Projekt „Stuttgart 21“),

Planfeststellungsabschnitt 1.5 Zuführung Feuerbach und Bad Cannstatt,

Planänderungsverfahren „Technikräume“;

Stellungnahme zu den Belangen des Immissionsschutzes bzgl. Lärm und Er-

schütterungen

Sehr geehrter Herr Blasey,

Ihren Angaben zufolge ist vorgesehen, im Planfeststellungsabschnitt (PFA) 1.5 ein

Planänderungsverfahren durchzuführen. Gegenstand des Antrags auf Planänderung

ist die Optimierung der Lage und der geometrischen Form der Technikräume sowie

die Aufweitung der Lüftungsstollen am Entrauchungsbauwerk Heilbronner Straße.

Hinsichtlich der Belange des Schall- und Erschütterungsschutzes lassen sich hierzu

nachfolgende Sachverhalte feststellen:

1. Lärmimmissionen aus dem Eisenbahnbetrieb

Für das Entrauchungsbauwerk Heilbronner Straße wurde im Zuge des Plan-

feststellungsverfahrens anhand einer überschlägigen Schallausbreitungsbe-

rechnung (vgl. Anlage 16.1 der Planfeststellungsunterlagen) nachgewiesen,

dass die diesbezüglich maßgebenden Immissionsgrenzwerte gemäß

16. BImSchV an den nächstgelegenen schutzwürdigen Nutzungen mit Ab-
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stand eingehalten werden. Die in Anlage 16.1 im Sinne einer oberen Ab-

schätzung prognostizierten Grenzabstände, innerhalb denen Immissionskon-

flikte nicht ausgeschlossen werden können, sind deutlich geringer als die tat-

sächlich gegebenen Abstände zur umliegenden Bebauung.

Da sich die Technikräume unter Tage in Höhe des Verbindungsbauwerks be-

finden, ist deren Lage und Ausführung in Bezug auf mögliche Geräuschein-

wirkungen an der umliegenden schutzwürdigen Bebauung ohne Belang. Aus

der veränderten Planung für die Technikräume ergeben sich daher keinerlei

Auswirkungen auf die Geräuschsituation im Umfeld.

Soweit der Querschnitt der Lüftungsstollen von bisher 4,40 m auf einen

Durchmesser von künftig 6,20 m aufgeweitet werden soll, beeinflusst dies die

Durchstrahlung von Verkehrslärmimmissionen nicht signifikant. Ggf. marginale

Pegeländerungen aufgrund des veränderten Querschnitts erreichen allenfalls

eine Größenordnung, die in jedem Fall über die Prognosesicherheit abgedeckt

ist.

Lärmminderungsmaßnahmen infolge der geänderten Planung sind demnach

nicht erforderlich. Zusätzliche Betroffenheiten oder Konsequenzen für die im

Planfeststellungsbeschluss getroffenen Nebenbestimmungen sind nicht fest-

zustellen.

2. Erschütterungen und sekundärer Luftschall betriebsbedingt

Maßgebend für die Übertragung von betriebsbedingten Schwingungsimmissi-

onen auf das Erdreich ist die Ausführung der Tunnelröhren, die vom Schie-

nenverkehr befahren werden. Nebenanlagen, wie im vorliegenden Fall die

Lüftungsstollen für das Entrauchungsbauwerk oder die Technikräume im Be-

reich der Verbindungsstollen, sind hingegen für die prognostizierte Schwin-

gungsübertragung ohne Belang.

Folglich können sich aus der geänderten Planung keine Auswirkungen auf die

Erschütterungsprognosen aus dem Planfeststellungsverfahren (vgl. Anlage

17.1) ergeben.

Vielmehr trägt die aufgrund des vergrößerten Lüftungsstollenquerschnitts hö-

here Masse des gesamten Bauwerks eher zu einer Erhöhung der Eingangs-

impedanz bei. Infolgedessen kann sich die Planungsänderung keinesfalls ne-

gativ auf die Immissionssituation bezüglich betriebsbedingter Erschütterungen

und sekundärem Luftschall auswirken.
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3. Luftschall und Erschütterungen baubedingt

Die geplanten Änderungen haben keine Auswirkungen auf das Baulogistik-

konzept. Die Auswirkungen auf die aus schall- und erschütterungstechnischer

Sicht relevanten baubetrieblichen Abläufe sind insgesamt nur von untergeord-

neter Bedeutung und führen keinesfalls zu zusätzlichen Betroffenheiten.

Folglich können sich aus der geänderten Planung keine Auswirkungen auf die

im Planfeststellungsbeschluss vorgesehenen Vorkehrungen zur Minderung

der baubedingten Schall- und Erschütterungsimmissionen ergeben.

Sollten Sie zu unseren Ausführungen Rückfragen haben oder weitere Erläuterungen

wünschen, stehen wir Ihnen hierzu gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

FRITZ GmbH

Beratende Ingenieure VBI

i. A. Dipl.-Phys. Heike Kaiser


